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23. Sitzung des Ortsbeirates Nieder-Bessingen
Am Mittwoch, den 21. Januar 2026 um 19.00 Uhr findet im Schu-
lungsraum des Feuerwehrgerätehauses Nieder-Bessingen, Erles-
bergstr. 20, 35423 Lich die 23. Sitzung des Ortsbeirates
Nieder-Bessingen mit nachstehender Tagesordnung statt, zu der hier-
mit auch die Bevölkerung eingeladen wird.

Tagesordnung:
1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der form- und fristgerechten

Einladung, der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift über die 22. Sitzung vom

28.11.2025
3. Ortsgerichtswesen – OG Lich IV-Beratung und Beschlussfassung

über den 1. Vertreter des Ortsgerichtsvorstehers beim OG Lich
IV (Nieder-Bessingen, Ober-Bessingen)

4. Kommunalwahl am 15.03.2026
hier: Besetzung des Wahlvorstandes

5. Bestellung eines Wildschadenschätzers und dessen Stellvertre-
ter
hier: Beratung und Beschlussfassung

6. Controlling-Aufstellung Stadt Lich
7. Verfügungsmittel
8. Mitteilungen und Anfragen

gez. Markus Pompalla
Ortsvorsteher

Einladung zur Jahreshauptversammlung der Frei-
willigen Feuerwehr Lich-Eberstadt
Am Samstag, den 31. Januar 2026 findet um 19.00 Uhr im Dorf-
gemeinschaftshaus in Lich-Eberstadt (Münzenberger Straße 15), die
91. ordentliche Jahreshauptversammlung der Einsatzabteilung und
des Vereins Freiwillige Feuerwehr Eberstadt e.V. statt.
Zu dieser Veranstaltung möchten wir Sie hiermit herzlich einladen und
würden uns freuen, Sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen.

Tagesordnung der Einsatzabteilung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Totenehrung
3. Berichte

a) Einsatzabteilung
b) Jugendfeuerwehr

c) Mini-Feuerwehr
d) Abteilung Musik
e) Alters- und Ehrenabteilung

4. Nachwahl Feuerwehrausschuss
5. Grußworte
6. Bekanntgaben und Verschiedenes

Tagesordnung des Vereins:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Vereinsehrungen
3. Bericht des Kassenwartes
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung
5. Wahl der Kassenprüfer
6. Bekanntgaben und Verschiedenes

Jahreshauptversammlung Freiwillige Feuerwehr
Nieder-Bessingen
Am Freitag, den 6. Februar 2026 findet um 20.00 Uhr die Jahres-
hauptversammlung der Einsatzabteilung und die Mitgliederversamm-
lung des Vereins Freiwillige Feuerwehr Nieder-Bessingen im
Dorfgemeinschaftshaus Nieder-Bessingen statt.

Tagesordnung:
1.1 Eröffnung und Begrüßung
1.2 Totenehrung
Einsatzabteilung

2.1 Bericht des Wehrführers
2.2 Bericht der Jugendfeuerwehrwartin
2.3 Bericht aus der CTIF-Wettkampfgruppe
– Grußworte –
2.4 Lehrgänge und Beförderungen
2.5 Neuwahl, hier: stellv. Wehrführer/in
2.6 Verschiedenes

Die Aktiven werden gebeten, in Uniform zu erscheinen. Um vollzäh-
liges Erscheinen wird gebeten!

gez. Markus Kerscher
Wehrführer

Bekanntgabe von Jagdterminen und temporären
Waldsperrungen gemäß Hessischem Forstgesetz
Am 22. und 23. Januar 2026 finden im Stadtgebiet Lich Drückjagden
auf Schwarzwild statt. Die Jagden erfolgen mit Jagdhunden. Für die
Dauer der Jagden werden die betroffenen Waldgebiete aus Gründen
der öffentlichen Sicherheit vollständig gesperrt.

Wir suchen für unsere Kindergärten/Kindertagesstätten zum
nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere

pädagogische Fachkräfte
im Rahmen unbefristeter Arbeitsverhältnisse mit individuell
möglichen Wochenarbeitszeiten von 15,00 – 39,00 Stunden 

Wir bieten: Eingruppierung in die EG S 8 a
TVöD und zahlreiche attraktive Benefits. Die
vollständige Stellenausschreibung finden Sie
auf unserer Homepage unter www.lich.de

Der Magistrat der Stadt Lich



Die Waldsperrungen erfolgen auf Grundlage des Hessischen Forst-
gesetzes, insbesondere § 15 Absatz 2 HWaldG, wonach Waldflächen
bei Vorliegen besonderer Gefahren zeitlich begrenzt gesperrt werden
dürfen.
Am 22. Januar 2026 sind folgende Waldgebiete betroffen:
Klosterwald und Fuchsstrauch zwischen der L 3053 und der L 3358
sowie das Waldgebiet Grauerdorn nördlich der B 457 bis zur Gemar-
kungsgrenze Fernwald.
Am 23. Januar 2026 sind folgende Waldgebiete betroffen:
Höhlerberg bei Lich sowie der Hardtberg.
Die Sperrungen gelten an beiden Tagen jeweils von 8.00 Uhr bis
etwa 16.00 Uhr.
Die Bevölkerung wird gebeten, an den genannten Tagen auf andere
Erholungsräume auszuweichen und die betroffenen Waldgebiete
nicht zu betreten. Den aufgestellten Warnschildern ist Folge zu 
leisten. Absperrungen sind zwingend zu beachten. Die Maßnahmen
dienen dem Schutz von Waldbesuchern, Verkehrsteilnehmern, Jagd-
beteiligten und eingesetzten Hunden.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen 

Jörg Heßler
Leitung Jagdbetrieb

Fürst zu Solms Lich´sche Rentkammer
Christian Fürst zu Solms-Hohensolms-Lich
Unterstadt 29
D-35423 Lich

Jugendraum in Eberstadt wird neu eröffnet
Eberstadt freut sich über einen neuen Treffpunkt für junge Menschen:
Der Jugendraum Eberstadt öffnet offiziell seine Türen. Aus diesem
Anlass sind alle Interessierte herzlich am Samstag, den 17. Januar
2026 um 13.00 Uhr eingeladen, an der Eröffnung teilzunehmen und
sich selbst ein Bild von den neuen Räumlichkeiten zu machen. 
Der Jugendraum ist als offener Ort der Begegnung, Freizeitgestaltung
und Mitbestimmung für Jugendliche konzipiert. Die Stadtjugendpflege
Lich freut sich auf einen gelungenen Start des neuen Jugendraums
als Bereicherung für das Leben für junge Menschen vor Ort.

Einladung zur Informationsveranstaltung – Zukunft
»Langsdorfer Höhe« CEVA Logistics stellt sich vor
Im Rahmen der Bürgerbeteiligung laden wir alle interessierten Ein-
wohnerinnen und Einwohner herzlich ein zur 

Informationsveranstaltung

Zukunft »Langsdorfer Höhe«
CEVA Logistics stellt sich vor

am Donnerstag, den 22. Januar 2026, um 18.30 Uhr,
Bürgerhaus Lich, Gießener Straße 26, 35423 Lich

Ziel der Veranstaltung ist es, die beabsichtigte Nutzung des Standorts
durch CEVA Logistics transparent darzustellen und die damit verbun-
denen Rahmenbedingungen aus Sicht des Unternehmens sowie der
Stadt Lich nachvollziehbar zu erläutern. Zugleich soll der Bürgerschaft
die Gelegenheit gegeben werden, Fragen zu stellen und Anliegen ein-
zubringen.

CEVA Logistics wird sich im Rahmen der Veranstaltung vorstellen und
über den aktuellen Stand der Planungen sowie die vorgesehenen
nächsten Schritte informieren.

Sie haben Fragen zum geplanten Projekt oder wünschen sich wei-
terführende Informationen?

Dann nutzen Sie gerne die Beteiligungsplattform der
Stadt Lich unter unser.lich.de oder folgen dem QR-
Code und reichen Sie dort Ihre Fragen ein. Diese 
werden im Rahmen der Informationsveranstaltung 
aufgegriffen und beantwortet.

Magistrat der Stadt Lich

Allgemeinverfügung nach dem Hessischen Laden-
öffnungsgesetz zur Freigabe eines verkaufsoffenen
Sonntags
Gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes
(HLöG) vom 23. November 2006 (GVBI. I S. 606), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 13. Dezember 2019 (GVBI. I S. 434), wird ab -
weichend von den Ladenschlusszeiten des § 3 Abs. 2 Nr. 1 HLöG 
folgendes bestimmt:
1. Aus Anlass der folgenden Veranstaltungen:

»Frühlingserwachen« 12. April 2026
»Historischer Markt« 10. Mai 2026
»Kulinarischer Markt« 13. September 2026
wird die Öffnung der Verkaufsstellen für den Geltungsbereich der
Stadt Lich am Sonntag, den 12. April 2026, am Sonntag, den 
10. Mai 2026 sowie am Sonntag, den 13. September 2026 in der
Zeit von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr für den geschäftlichen Verkehr
mit Kunden freigegeben.

2. Banken, Sparkassen, Reisebüros und andere Dienstleistungsun-
ternehmen fallen nicht unter den Geltungsbereich des Hessischen
Ladenöffnungsgesetzes und können die Freigaberegelung nicht
für die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
in Anspruch nehmen.

3. Die Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Begründung:
Gemäß § 6 des HLöG sind Gemeinden aus Anlass von Märkten, Mes-
sen oder besonderen örtlichen Ereignissen berechtigt, abweichend
von § 3 Abs. 2 Nr. 1 HLöG die Öffnung von Verkaufsstellen an jährlich
bis zu vier Sonn- oder Feiertagen freizugeben, wenn die öffentliche
Wirkung des Anlassereignisses gegenüber der typisch werktäglichen
Geschäftigkeit der Ladenöffnung im Vordergrund steht, die Öffnung
in einem engen zeitlichen und räumlichen Bezug zum Anlassereignis
steht und erwartet werden kann, dass das Anlassereignis einen Be-
sucherstrom anzieht, der die bei einer alleinigen Öffnung der Ver-
kaufsstellen zu erwartende Zahl der Ladenbesucher übersteigt; dies
kann in der Regel bei Anlassereignissen mit einem voraussichtlich
beträchtlichen Besucherstrom vermutet werden.
Die Freigabeentscheidung ist durch Allgemeinverfügung zu treffen 
(§ 6 Abs. 2 S. 1 HLöG).
Bei den genannten Veranstaltungen handelt es sich um einen berech-
tigten Anlass im Sinne des § 6 Abs. 1 HLöG. Die Veranstaltungen
sind der Anlass, der das Bedürfnis für die Ladenöffnung am Sonntag
auslöst. 
Die Veranstaltungen werden überregional beworben und es ist mit
einem Besucherstrom zu rechnen, der allein durch die Veranstaltun-
gen angezogen wird. Es ist davon auszugehen, dass die Veranstal-
tungen eine weitaus größere Anziehungskraft besitzen als die
Möglichkeit, während des verkaufsoffenen Sonntags einkaufen zu
können. Folglich tritt die Anreizfunktion und werktägige Geschäftigkeit
einer Ladenöffnung in der öffentlichen Wahrnehmung und im Besu-
cherverhalten zurück. 
Mit der Sonntagsöffnung wird die Anzahl der freizugebenden Sonn-
und Feiertage nicht überschritten. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift beim Magistrat der
Stadt Lich, Unterstadt 1, 35423 Lich, Widerspruch eingelegt werden.  

Lich, den 05.01.2026 Der Magistrat der Stadt Lich

Nachtrag zum Veranstaltungskalender Januar 2026
Wir bitten um Beachtung, dass sich bei den für Januar veröffentli-
chenden Sprechstunden der Gemeindeschwestern nicht aktualisiert
wurden. 
Es haben sich folgende Änderungen ergeben:
Die Sprechstunde in Langsdorf findet wöchentlich statt und die
Sprechstunde in Nieder-Bessingen endet eine halbe Stunde eher, wie
nachfolgend dargestellt.

Sprechstunden Gemeindeschwesterprojekt 
Langsdorf: Dienstag, 14.00 – 15.00 Uhr
Nieder-Bessingen: Donnerstag, 10.00 – 11.30 Uhr 

Der Magistrat der Stadt Lich

Übungen, Schulungsabende und sonstige Veran-
staltungen der Feuerwehren der Stadt Lich
Einsatzabteilung Langsdorf
Übungsabend am Dienstag, 20.01.2026, 19.00 Uhr

Einsatzabteilung Nieder-Bessingen
Übungsabend am Dienstag, 20.01.2026, 20.00 Uhr

Der Magistrat der Stadt Lich


